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Kämpfen um Ideale,1 -die -schrittweise vorrücken müssen,
um> endlich- den Sieg davonzutragen.' '

¦ ••>¦•

Am nächsten Tage fand im Temple dü Bas in Neuenbürg

-diè 'V'ód'ks'vèrsàmrnìung' statt, wó namhafte Vertreter
unserer 'drei1 -'politischen Parteien' das Wort ergriffen, die
Herren de Dardel,

' Quartier- la'-Tente und P. Graber. Ein
„kleines Wunder", sägte Herr Gräber, dass Bürger so

verschiedener Anschauungen sich zusammenfinden, um eine

gemeinsame Sache zu vertreten. Jeder der Redner tat es

auf seine Art. De Dardel bewies in gedrängter, treffender
Rede die Berechtigung der weiblichen Forderungen und
zeigte, welch reiche Gaben Und Kräfte besdnders geistiger
Art durch ihre Erfüllung dem Staate züfliessen würden.
Quartier-lä-Tehte sprach freundlich-väterlich, um die
Zuhörerschaft mit dem Schreckgespenst des Frauenstimmrechtes

zu versöhnen. Graber stellte dasselbe als etwas
Selbstverständliches,' Unbestreitbares hin. " Wie S'tr'oh-

halm'e vom Wirbelwind ergriffen werden, so ergriff er
die Argumente der Gegner und Vernichtete sie durch
seinen Sarkasmus. Hoch stand er darüber und überragte
sie durch die Grösse seiner eigenen Auffassung. Herrliche

und unvergessliche Stunden, die uns bewiesen
haben, das« die Politik etwas sehr Schönes sein kann; Stunden,

nach welchen man beinahe die heutige Niederlage
gering schätzen kann im Hinblick auf den sicheren künftigen

Erfolg. Stunden, wo der Sieg moralisch schon

errungen ist.
Die liberale und die radikale Partei haben als Gegner

des Frauenstimmrechts nicht Stellung zu beziehen
gewagt. Der sozialdemokratischen Parteiparole ist nicht
gefolgt worden. Und hierin liegt eben die Kraft unserer
Minderheit: Niemand hat anders als aus persönlicher
Ueberzeugung ja gestimmt. Und in dem Parteiengewirr
hat sich eine neue Richtung, die ihre Existenz noch sucht,
gebildet: die Partei der aufrichtigen Menschen, welche
glauben, dass es eine Gerechtigkeit gibt, vor der alles
andère weichen muss. Der erste Versuch, das
Frauenstimmrecht einzuführen, hat sie werden lassen. Sie wird
wachsen und wir mit ihr.

Das Frauenstimmrecht in Basel.

Der. Regierungsrat yon, .Basel-Stadt hat endlieh auf
die Motion, reagiert,; die ihm im : Dezember IBI 7

überwiesen worden war Und von ihm Bericht Und .Antrag über
die, .Einführung des Frauenstimmrechts .verlangte.

i,i Am J.I.. September J 919 ist dieser Bericht dem Grossen

Rat vorgelegt Wörden« Der Grosse Rat, wird, darin auiV
gefordert, einen Beschluss betreffend Partialrevision der
Verfassung im Sinne der Einführung des Frauenstimmrechts,

zu fassen. Wild gegen diesen Beschluss das
Referendum nicht ergriffen, so möge der Grosse Rat die
abgeänderten, Arerfassungspai'agraphen gUtheissen.

Werden' die Verfassung«, päragraphen vorn" ©rossen
Rat' angenommen, so müssen sie dem Volk zur
Abstimmung unterbreitet werden. ".<

'
¦ • Soweit der Antrag,' über den wir Baslerinnnèn uns

i von Herzen freuen. Der Ratschlag, der den Antrag
begründen 'und empfehlen soll, ist schon minder erfreulich.
Man merkt ihm eben an; dass; er von einem Männe
geschrieben worden ist, der das ; Frauenstimmrecht gar
nicht wünscht. Was Wunder, Bass er keine überzeugten
Worte finden kann.

Der Inhalt des Berichtes lässt sich kurz resümieren :-

In der Schweiz ist kein Grund vorhanden, dass man das

Frauenstimmrecht einführen müsste. Die Frauen haben
Weder durch wirtschaftliche Leistungsfähigkeit; das-

'Stimmrecht verdient,- noch haben- sich die Männer in
unserem Lande zur Regierung unfähig ' gezeigt; denn sie

;haben „kurz und energisch unsere Neutralität" gewahrt:
;Wenn die Schweizer Frauen das Stimmrecht doch erbai--

ten, so hait das seinen Grund darin, dass man sie „mitten
in Europa nicht dauernd in eine politische Isolierzelle1
bannen" kann, während 'in anderen Staaten1 die Frauen

zu vollberechtigten Bürgerinnen geworden sind. Da der
Grund für die Einführung des Frauenstimmrechts also

sehr zweifelhafter Güte ist, sucht man wenigstens die
Sache als harmlose Neuerung hinzustellen und einige der
zügigsten Einwendungen zu entkräften, insbesondere
diejenige, als ob das' Frauenstimmrecht der Familie schade.

Der regierungsrätliehe Verfasser hat nicht eben tief
geschürft und nicht eben weit geschaut. Was tut es?

Wenn nur unsere Sache siegt, dann wollen wir durch
die Tat beweisen, dass das Frauenstimmrecht nicht eine

unnötige, wenn auch, harmlose Neuerung ist, sondern dass

es unserer Volksgemeinschaft zum Segen gereicht.
G. G

Internationale Erziehungskonferenz in Genf.

: Eine internationale Erziehungskonferenz,. veranstaltet

vom Bureau der i n t e r n a t i o, n a 1 e n F r a u e n-

liga für Frieden und Freiheit, hat am 30.,
31. ; August und 1. September, im Institut Jean-Jacques
Rousseau in Genf stattgefunden. Es handelte, sich darum,
einigen Persönlichkeiten des Auslandes von vorgeschrittener

Gesinnung, die sich zur Zeit in der Schweiz aufhielten,

zusammen mit Schweizern aus pädagogischen Kreisen

die Gelegenheit zu geben, ihre Ideen auszutauschen.
Diese Zusammenkunft .war von einer ; Französin angeregt;
worden, die .vierzehn Tage vorher. über Genf gereist- war
und den Wunsch ausgesprochen hatte, nicht nach Frankreich

zurückzukehren,, ohne neues Material für Jugend-
bUdung, ohne neuen Mut durelr Anregningen und
Projekte geschöpft zu haben. So wurde die Konferenz in
sehr kurzer Zeit sozusagen improviser!.. Sie sollte auch

die Vorbereitung zu einer anderen, grösseren und wich-
tyjgeren internationalen, Zusammenkunft sein.

Es sprachen Professor Pierre Bovet über das Institut

J. J. RoU0f#au' Und die neuen Erziehungsmethoden-—
Bp alt wie djfs Welt fast, 'aber die nun das Ergebnis von

jayphoiogiiscfyen Experimenten sind, Welche in diesem

T^feartitoriuuj ftjç Pädagogik gemacht werden; Mlle Ri-
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